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Tag und Nacht
in der

Rheinfelder Laut-Ordnung
A.. Senti

Gelassen stieg die Nacht ans Land,
Lehnt triumend an der Berge Wand.
Thr Auge sieht die gold'ne Wage nun
Der Zeit in gleichen Schalen stille ruhn,
Und kecker rauschen die Quellen hervor,
Sie singen der Mutter, der Nacht ins Ohr
Vom Tage, - |
Vom heute gewesenen Tage.
Das uralt alte Schlummerlied,
Sie achtet’s nicht, sie ist es mud’;
Ihr klingt des Himmels Blaue siisser noch,
Der fliicht’'gen Stunden gleichgeschwung'nes Joch.
Doch immer behalten die Quellen das Wort,
Es singen die Wasser im Schlafe noch fort
Vom Tage,
Vom heute gewesenen Tage.
(Eduard Morike, Mitternacht.)

1. Von der pnmttuen Zeitmessung.

Es ist nicht das wertloseste Bemiihen des Menschen, sein Ar-
beiten und Ruhen, sein Wirken und Feiern nicht nur nach Jahres-
zeiten, Monaten und Wochen, sondern auch nach Stunden und
weiter einzuteilen und zu ordnen. Den Masstab dazu holte er sich
seit Urzeiten am Sternenhimmel. Rief ihn das machtvolle Tagesge-
stirn ans Tagewerk, so hob ihn der mildere Glanz der Nacht aus der
Wirklichkeit hinaus in das Reich der kosmischen Geheimnisse.
Erst am funkelden Heere des Sternenhimmels erkannten die Astro-
nomen die feinere Mathematik des Zeitenablaufes, die genaue Linge
der Jahre und der Tage und schhesshch eine Zeitmessung bis auf

Bruchteile der Sekunde.?
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Da musste sich aber der Weg des Astronomen und des Men-
schen mit andern Sorgen gabeln; denn was konnte der Ziegenhirt
der griechischen Berglinder und der phonikischen Kiisten mit den
paar Minuten und Sekunden anfangen, um die das Jahr von
365 Tagen zu kurz kam? Schon die blossen Verschiebungen in den
Tag- und Nachtlingen rieten zu allerlei Anpassungen. Der Expe-
dition der dgyptischen Konigin Hatschepsut musste es auffallen, dass
in einer bestimmten Zonenlage Tag und Nacht vollig ausgeglichen
blieben, dass der Unterschied aber umso grosser und unregelmissiger
wurde, je weiter die Schiffe sich aus dieser Zone entfernten. Als die
Phoniker nach Siidengland fuhren, um dort Zinn zur Bronzeberei-
tung zu holen, hitten sie nur noch zwei Tag- und Nachtgleichen,
die eine im Frihling, die andere im Herbst, feststellen kénnen,
haben aber sicher zur Winterszeit eine ihnen ungewohnte Linge der
Nacht und im Sommer eben eine solche Tageslinge gefunden, schon
vor dem mittleren Frankreich einen lichten Tag von fast 16 Stun-
den, in Siidengland von iiber 16 Stunden: Wiren sie gar noch bis
an den Polarkreis vorgestossen, so wire ihnen dort die Sonne ein-
mal gar nicht untergegangen. Von Seefahrern, Tempelpriestern und
Philosophen stammen die iltesten genaueren Zeitmessungen. Anders
der Dichter! Er lebt nicht nur «masslosy in den Tag, sondern auch
in die Nacht hinein, bis irgendein Storefried ihn aus seinen Triu-
mereien weckt, wie den alten Turmhahn in der Pfarrstube zu
Cleversulzbach:

«Um die zwei, gottlob, und um die drei
Glinzet empor ein Hahnenschrei,
Um fiinfe, mit der Morgenglocken,
Mein Herz sich hebet unerschrocken,
Ja voller Freuden auf es springt,
Als der Wichter endlich singt:
Wohlauf im Namen Jesu Christ!
Der helle Tag erschienen ist!
(Morike, Der alte Turmhahn)

Dass auch ein Hahn kein zuverldssiger Wecker der Phantasten
und Schlifer ist, hat eine schweizerische Grenzsage festgehalten:
der glarnerische Schreihals schlief noch ruhig weiter, als die Sonne
schon hoch am Himmel stand und der Urner Grenzginger schon
lange unterwegs war, sodass die Glarner etliches von dem strittigen
Lande einbiissten. Trotzdem blieb gerade der Hahnenschrei bis heute
nicht nur der erste Verkiindiger des neuen Tages, sondern im Volks-
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glauben der Vertreiber der bosen Geister. Mit dem Hahnenschrei
meinen die Araber die neunte Nachtstunde, also die dritte nach
Mitternacht; die christliche Kirche hat ihn fur alle Zeiten in der
Passionsgeschichte festgehalten und zwar noch mit seiner mytholo-
gischen Fiarbung: In dieser Nacht, noch ehe der Hahn kriht, wirst
du mich dreimal verleugnen! Im Ceremoniale des Bistums Basel von
1517 heisst es vom Beginn der Mitternachtsmesse: Et incipitur missa
primi Gallicantus = und die Messe wird begonnen beim ersten
Hahnenschrei. Hier handelt es sich schon um einen genaueren Zeit-
punkt. Dass Basel sich noch dieser symbolhaften Sprache bediente,
als es schon seine Turmuhren neben den Sonnenuhren hatte, deutet
sowohl auf das allgemeine Festhalten an altem Sprachgebrauche
als auf kirchliche Ueberlieferung hin, sonst hitte man wohl eher die
erste Gebetszeit in der Nacht vom Griindonnerstag zum Karfreitag
als Hahnenschrei-Messe bezeichnet. Damit deckten sich auch kirch-
licher Brauch und volkstiimliche Ueberlieferung. In Basel galt um
1500 die Zihlung der samtlichen Tag- und Nachtstunden von Mit-
ternacht an, die Aequinoktialzihlung. Eine andere Zihlung ging
vom hochsten Sonnenstande oder vom Mittag aus. Dem Volke blieb
der genaue Zeitpunkt sowohl der Mitternacht, als auch des Mittags
gleichgiiltig. Nur jener Sigrist machte sich ein Gewissen daraus, dass
er das Mittaglduten vergessen hatte: wenn's nur niemand gehort hat!
Der Astronom ermittelt anhand genauester Instrumente den Mittag
und die Mitternacht, da die Sonne oder ein Stern durch den Orts-
meridian geht. Infolge der Ungleichférmigkeit der Bewegung der
Sonne am Fixsternhimmel schwanken auch die genauen Tageslingen
von Mittag zu Mittag, weshalb ein Mittelwert fiir den praktischen
Gebrauch angesetzt wird: 24 Stunden zu 60 Minuten zu 60 Sekun-
den, und das ist die Zeitzahlung unserer mechanischen Uhren. An
diese Zeiteinteilung wird sich kein Hahn, kein Sonnen- und kein
Mondlauf halten, auch nicht an die gleichmissige Viertelung der 24
Stunden, ausgeschlossen eben in dquatorialen Verhiltnissen. Da sich
nun alle unsere Handlungen, seien es gewerbliche oder kultische,
auch Arbeit und Ruhe in einem gewissen Rhythmus abspielen miis-
sen, bedarf es einer kiinstlichen Abgrenzung der einzelnen Ab-
schnitte. Der Morgen und der Abend sind gegeben durch Sonnen-
aufgang und Sonnenuntergang, unbestimmter, insbesondere durch
die Diammerungszeiten bei bedecktem Himmel. Als Abschnittsgren-
zen kennen wir vor allem das Glockenliauten; in Florenz und Paris
gibt ein Kanonenschuss den Mittag an; in Genf und an vielen andern
Orten ertont um Mittag und um Mitternacht das Glockenspiel.



2. Von der romischen zur kirchlichen Zeitmessung.

Glockenliauten ist eine kiinstliche Einteilung des menschlichen
Arbeitens und Ruhens, des Wirkens und Feierns im Verlaufe von
Tag und Jahr. Die natiirliche Ordnung ist gegeben durch den Wech-
sel von Tag und Nacht. In Urzeiten konnte diese in allen Zonen der
Erde geniigen, wo sich iiberhaupt noch Leben abspielte und der Ein-
zelne fast ganz sich selbst iiberlassen war. Das Fortschreiten der Ge-
sellschaftsordnung zum ausgesprochenen Wirtschaftsstaat notigte
zur Ausbildung einer kiinstlichen Zeiteinteilung mit Abschnittsgren-
zen, Tagesbeginn, Tagesschluss, Ablosung und Essenszeiten. Morgen-
und Abendzeit sind praktisch gegeben durch den Wechsel der Licht-
verhiltnise; iiber die Tagesmitte erreicht die Sonne den hochsten
Punkt auf dem Ortsmeridian, was bei bedecktem Himmel durch
technische Mittel bestimmt werden muss. Ganz technisch ist die
Fixierung der Mitternacht, die erst spit Beachtung fand und im
romischen Militirwesen zu einem Einschnitt in die Wachtordnung
gemacht wurde.

Von den Rémern stammt unsere giiltige Zeitmessung iiberhaupt.
Die Nachtzeit blieb in vier gleiche Teile zu je 3 Stunden eingeteilt;
an diese Einteilung hielt sich auch die christliche Kirche, vorab
Benedikt von Nursia, der Griinder des Benediktinerordens (gest.
543). Wie schon die dlteste Ordensregel sich durch maissige Strenge
auszeichnete, so konnten sich die zahlreichen Benediktinerkloster
manche Freiheit erlauben. So sind die starken Abweichungen in der
Ansetzung der Gebetszeiten und Hauptgottesdienste besonders auf-
fillig, wihrend andere Orden bis heute die alte Strenge beobachten.
Die Weltnihe der Benediktiner hat schon friith dem Volke manches
Beispiel der Ordnung gegeben, und die Tageseinteilung, angezeigt
durch Glockenzeichen von den Kirchtiirmen, wurde weitgehend die
Einteilung des biirgerlichen Tages. Seit dem Ausgang des Mittel-
alters schlugen die Rathaus- und Wehrturmuhren in Ubereinstim-
mung mit den kirchlichen Glockenzeichen. Das Morgenlduten der
Kirchen und Kléster rief auch den Biirger zur Arbeit, und zur Zeit
der klosterlichen Komplet endigte auch sein Haupttagewerk. Was
indessen zwischen drin lag, ob in der finstern Nacht, ob am hellen
Tag, blieb einerseits der Kirche, andererseits der Welt zu ordnen
tiberlassen. Allerlei Verschiebungen der Abschnittsgrenzen ergaben
sich aus religiésen und sozialen Griinden; technische und geschicht-
liche Uberlegungen traten zuriick, auch in der kirchlichen Zeitord-
nung, sodass es zuweilen schwer ist, den urspriinglichen Zustand
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in der heutigen Ordnung zu erkennen oder nur die Bedeutung ein-
zelner Glockenzeichen. Die Vierteilung des hellen Tages (dies arti-
ficialis, usualis) ist eine Ubertragung der romischen Nachtviertel.

Romisch

Vigilia I: Erstes Viertel der Nacht

Vigilia I1: Zweites Viertel der Nacht
Vigilia IIl:Drittes Viertel der Nacht
Vigilia IV:Viertes Viertel der Nacht

I Matutin-Mette (Mitte der 2. Nachthilfte

II Prim (Frithmesse) - 6.00
Horen des Tages, 111 Terz o1l
«kleine Horen» . IV Sext 12.00
| V Nona 15.00
VI Vesper 18.00

VII Komplet = letztes Nachtgebet

VIII Pause bis zur Mette

Die 7 Gebetszeiten der katholischen Kirche gehen zuriick auf
Psalm 119, Vers 164: Slehenmal des Tages preise ich dich ob deiner
gerechten Gerichte.

Die Siebenzahl an sich ist symbolisch und stamnii ans der assy-
rischen Zeit. (Reiche der Assyrer ca. 3000 bis 500 vor Christus). Die
Zeiten I-VII sind die sogenannten Grundzeiten oder kanonische
Zeiten. Der biirgerliche Tag begann nach kanonischem Recht mit
Sonnenaufgang als dies legitimes, wihrend die kirchlichen Gebets-
stunden (horae canonicae) urspriinglich gleich nach Mitternacht
einsetzten. Diese Matutin verschob sich indessen immer mehr gegen
Sonnenaufgang. Das war eine Stérung der urspriinglichen Ordnung.
Als dann um das Jahr 1000 die Mittagszeit von der Zeit des héchsten
Sonnenstandes um eine Stunde nach dem Sonnenaufgang hin vorge-.
riickt wurde, driangten sich die kldsterlichen Zeiten auch immer
mehr in den Morgen und den Vormittag zusammen. Fiir die Léut-
Ordnung blieben die benediktinischen Horen die Norm, und nach
dieser richtete sich auch die Gottesdienstordnung des Bistums Basel,
die von andern in manchem Punkte abwich.

3. Die alte Liauteordnung in Rheinfelden.

Als die Martinskirche zu Rheinfelden zum Kollegatstift erho-
ben wurde, gehorte sie schon lange zum Bistum Basel.3 Thre heutige
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Lautordnung von Rheinfelden wurde in ihren Grundziigen zwischen
1500 und 1550 geschaffen. Aus dieser Zeit stammt auch das «Cere-
moniale Basiliensis Episcopatus» des Domkaplans Hieronymus Bie-
linger (1517). Vom 22. Juni 1627 datiert ein Pergamentband: Ordi-
nationes et Statuta FEcclesiae Sancti Rheinfelden. Die Liutordnung
beginnt mit der Bemerkung: «Da sich beziiglich des Glockenldutens
zu den kanonischen Stunden und andern Gottesdiensten Verwirrung
erhoben hat, verordnen wir — —».4 Das Stift Rheinfelden genoss
weitgehende Freiheiten, so dass die Chorherren es offenbar auch mit
den innerkirchlichen Einrichtungen nicht zu streng nahmen. An-
dererseits hatte die Stadt ihren Uhrenschlag schon lingst nach ihren
Bediirfnissen geordnet, und der Rat hielt strenge daran fest. Sodann
war St. Martin zugleich Stadtkirche, der Kirchturm stidtisches Ge-
biaude, Laienschiff, Orgel und Geldute gemeinsame Angelegenheit.
Die Verwirrung im kirchlichen Geldute musste umsomehr auffal-
len, als die Ziinfte geschlossen zu den Gottesdiensten marschierten
und Tagesbeginn und Tagesende auch von den Tiirmen verkiindet
wurden.

~ Die Stiftsstatuten von 1627 bezweckten zwar in erster Linie eine
kirchliche Bereinigung nach dem allgemeinen Gebrauche im Bistum.

Ceremoniale Basiliense St. Martin Rheinfelden

1. Missa in Gallicantu 1% Std. vor Matutin: 3 Glockenzeiche

2. Missa in Aurora ca. 6.00 Frithgebet nach 15 4.00 Uhr
heutige Zeit 5.00 Prim Frithmesse 5.00 Uhr

3. Zweiter Hahnenschrei (Terz) 9.00 Winter 5 17.00 Uhr

4. Non 12.00 Ende des Lautens 11.00 Uhr

Die Sext verschwindet nach und nach; die Non riickt von
15.00 auf 12.00.
(Basel: 11.00)
5. Vesper 1 Viertel n. d. 2. Std.

Die Basler Zeit war stets um eine Stunde vorangestellt. Es war
eine alte gemeinschweizerische Ubung, 1 Stunde vor dem héchsten
Sonnenstande die Mittagszeit anzusetzen, was sich auf den ganzen
Tag auswirken musste. Die Basler begannen an diesem Zeitpunkte
die zweite Zwdolfstundenreihe des Tages. Damit fiel der Basler
Mittag auch mit dem lindlichen Mittaglduten um 11 Uhr zusammen

und deckte sich mit dem kanonischen Liute-Schluss in Rheinfelden
um 11 Uhr. 5 ‘
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4. Die neue Lautordnung von Rheinfelden.

Die Rheinfelder Liute-Ordnung baut sich also auf kirchlichem
und auf biirgerlichem Boden auf.

a) kirchlich: b) biirgerlich:
Taglduten um 5.00 Uhr do.
Mittaglauten 12.00 Uhr do.
Abendlduten  6.00 Uhr do.

Ausgefallen : Zusditzlich:

Matutin 15 4.00 (Seit Aufheb. Donnerstag n. d. Abendlduten
Terz 5 8.00 |des Stifts: u. Freitag 11.00 Uhr

Die Hauptldutezeiten sind zugleich kirchlich und biirgerlich.
Das Taglauten ist erst um 1918 von 5.00 Uhr auf 6.00 Uhr verscho-
ben worden. Das Abendliuten in Rheinfelden richtet sich nach der
Tageslinge, ertont aber auch im tritbsten Winter nie vor 6.00 Uhr,
verschiebt sich hingegen im Hochsommer bis 8.30 Uhr.

Das regelmissige zusitzliche Lduten der grossen Glocke am
Donnerstag nach dem Betzeitliuten und am Freitag um 11.00 Uhr
ist nun eine zum grossen. Teil lokalgeschichtliche Besonderheit.

Das Liduten am Donnerstagabend erkliart P. Ildephons Strau-
meyer in der «Ordnung wie zu ldautten durch das Jahr i. dem lobw.
Gotteshaus Engelberg 1730». Am 29. August 1729 hatte eine Feuers-
brunst fast das ganze Kloster zerstort; auch das Lautbuch Ild. Strau-
meyers blieb in den Flammen, sodass dieser sofort ein neues schrieb,
wo er bemerkte . ..» Nichts ist neu als die Mehrheit (Vermehr.) der
Gloggens. Vom Donnerstag heisst es: «Am Donnerstag durch das
ganze Jahr sollest 5 Vater Unser lang grad nach dem Liuten wider
das Feuer lduten die grosse Gloggen zur Angst Christi.» Das Lauten
wider das Feuer ist weit verbreitet. In Engelberg war es angesetzt
auf den Donnerstagabend nach dem tiglichen «Englischen Gruss»
und dieses «Feierabendliuten» folgte auf das urspriingliche kloster-
liche Lauten zum «Completorium» oder Nachtgesang. Weil die
Complet vor Sonnenuntergang gehalten wurde und das «Ave-Maria-
Lauteny mit der «bedeglockes nach Sonnenuntergang folgte, so er-
klang die Feuerglocke auch nach Sonnenuntergang und zum Schlusse
eben das Zeichen «von der Angst Christi».

Der Dreissigjihrige Krieg ist im Fricktal durch seine Verwiistun-
gen unvergesslich geworden und als «Schwedenkrieg» bekannt. Am
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8. September 1632 erschienen die ersten Feinde vor Rheinfelden;
spiater wechselten kaiserliche und feindliche Besetzungen ab, doch
war Rheinfelden von Mitte 1633 an 17 Jahre lang besetzt; die letzten
Feinde — Franzosen —zogen am 19. Oktober 1650 ab. Die Stadt
feierte das Ereignis durch eine Dankprozession. Am 22. November
1650 beschloss der Rat: «Fiirterhin solle alle Donnerstag nachts
nach der bethglockh zu ehren des Leyden und der Angst Christi ein
ziemlich Zeichen mit der gross glockh geben und solches ab der
Kantzel verkhiindt werden» (Ratsprotokoll StA. Rhf.No.21; bei
Burkart, Stadtgesch. S. 439). Nun werden die Rheinfelder oft ihrer
Glaubenstreue und kirchlichen Piinktlichkeit wegen gelobt, durch
den Bischof in seinem Schreiben mehr als vom eigenen Rate. Die
schweren Drangsale und jeweilige Erlosung von diesen boten ein-
mal genugsam Anlass zur Einkehr, sodann aber fiihrten sie immer
wieder Welt und Kirche, Stadt und Stift zusammen, nachdem in
gemiitlicheren Zeiten jedes gern seine Wege gegangen war. So ge-
schah es anno 1650 und anno 1678. Die Prozession zum Kapuziner-
kloster horte mit dessen Aufhebung 1802 auf, ebenfalls die 1651 be-
schlossene «prozessionalische Wallfahrt» nach Einsiedeln. Geblieben
ist das Léduten der grossen Glocke am Donnerstagabend, die den
Rheinfeldern das durch die Franzosen um 2 Jahre verzogerte Ende
des «Schwedenkriegs» ankiindigte und dau}m seither die «Schweden-
glocke» heisst. 6

Von einem eigentlichen «Freitagliutens ist in diesem Zusam-
menhang nicht die Rede. Dies scheint aber mit grosser Sicherheit
zuriickzugehen in die Jahre 1538—41 und zwar auf ein Mandat
Koénigs Ferdinands I., der in Rheinfelden in besonders guter Erinne-
rung steht. Ferdinand war der Bruder Kaiser Karls V., der den
Rheinfeldern am Wormser Reichstag einen Jahrmarkt bewilligte
durch eine eigenhindig unterschriebene Urkunde; und eine Wappen-
scheibe in das neue Rathaus stiftete, wie auch Ferdinand. Am
25. Januar 1538 gab Ferdinand «auf unserm koniglichen Schloss
zu Prag» ein Mandat aus, das am Samstag nach der Herrenfastnacht
in Rheinfelden im Rate und gleich darauf vor der Biirgerschaft
verlesen wurde. Darin befindet sich die Stelle, welche wenigstens
fiir Rheinfelden als Urspung des Elfuhrldutens gelten muss. Der
Konig erinnert an schwere Sterblduf, Uneinigkeit in der Christen-
heit und gewaltige Anstrengungen der Tiirken zu neuen Ueberfillen
auf das «Vaterland»; dann wird zu ernstem, sittenreinem Leben
und zu fleissigem Kirchgange aufgefordert. «Es sollen auch von
Stund an nach iiberantwurtung dieses unsers Christenlichen Man-
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dats an allen Orten geistlich und weltlich Obrigkeiten bey einer
yeden Pfarr (-gemeinde) zesamen verfiiegen, sich miteinander be-
raten und vereinigen, wie und wélcher gestalt sy obgemelte und
ander eingerissen Secten, Irrsal, Gottslesterung, zuetrinken und
andere Laster — abstellen wollen. — Und nemlich so sollen sy
ainen Tag in der Wochen und insonders den Freytag fiirnemen,
auf welchen man in ainer yeden Pfarr ain andechtig Process mit
der Letaney und anderm gottlichen Gesang und Gepet, auch ain
Ambt oder Mess von dem pitern Leyden und Sterben unsers Hay-
landts Jhesu Christi syngen oder lesen (solle), auch bey einer jeden
Pfarr zuo zwelff uhrn nach Mittag Ain zaichen mit der Gloggen
geleiit werden,» worauf jeder Mensch, wo er sich gerade befindet,
«mit Andacht und gepognen Knyen bitten und zuo Gott riieffen
solle, dass seine gottliche Allmechtigkait seinen zorn von uns und
allen unsern Kiinigsreichen, auch Erblanden und zuevor der gantzen
Christenhait abwenden welle.» Eine Frage erhebt sich hinsichtlich
der Ansetzung des Freitagldutens auf 12 Uhr nach Mittag, wihrend
es heute doch um 11 Uhr ertént. Das kirchliche und biirgerliche
Mittagliauten geschah nach Schweizerbrauch schon um 11 Uhr.
Rheinfelden aber war zu jener Zeit gar nicht schweizerisch und
ldutete um 12 Uhr, weshalb man das Bittgeldut eine Stunde friiher
ansetzte, wo es auch mit dem Schlussgeldut des Stifts zusammenfiel
(s. Stat. u. Ordn, 1627!").

Ein genaues Datum fiir das erste Freitagliuten mit der
«Hosianna» konnte bis jetzt nicht gefunden werden. Sicher ist,
dass Konig Ferdinand es am 28. Januar 1538 anordnete, und sicher
anzunehmen ist, dass gerade die Rheinfelder nicht zdgerten, das
Gebot zu erfiillen, sobald es méglich war. Damit fiihrte Rheinfelden
gleichzeitig auch den im 16. Jahrhundert aufkommenden Brauch
des Leiden-Christi-Liautens» ein. In den nichsten Jahren wachten
Rat und Chorherren eifrig iiber die Erfiillung der vielen gottes-
dienstlichen Pflichten, die ja stets durch Glockengeliute geregelt
wurden. Die Rheinfelder hatten damals noch ihre eigene Ursache zu
vermehrter Frommigkeit. Mit dem «Sterbleiiff» (Sterblauf, Seu-
chen!) in den kaiserlichen Mandaten jener Zeit war vor allem die
Pest gemeint, die um 1540 in allen Lidndern und auch in Rheinfel-
den wiitete. Das Freitaglauten bekommt also noch eine besondere
Rheinfeldernote: es steht in Zusammenhang mit der Griindung
der heute noch bestehenden Sebastiani-Bruderschaft im Jahre 1541.9
Am Montag nach Johanni forderte der Rat die Ziinfte auf, bei Beer-
digung der Gestorbenen fleissig kameradschaftlich zu helfen und
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notigenfalls auch andere Biirger zur raschen Mithilfe zu bitten. Die
Uberlieferung iibertreibt wohl mit der Zahl der Pestopfer, gibt
damit aber nur einen Beweis fiir den Ernst der Lage. Ubrigens
ordnet der Rat immer neue Bittgottesdienste an, verbietet wiederholt
die «Laster der Fresserey und Trinkerey», das Herumstehen unter
den Toren und auf den Plitzen wihrend der Gottesdienste und ver-
bietet den Ausschank in den Gaststuben nach 9 Uhr. Im Jahre 1551
meldet der Kénig sein Missfallen dariiber, dass nicht an allen Orten
seinen landesviterlichen Mandaten nachgelebt werde, und die Er-
mahnungen des Rates in Rheinfelden gehen weiter. Als 1564 wieder
ein Pestausbruch folgte, bat die «alte Frau von Schénau» den Rat,
er moge ja «guete Ordnung vff die Armen halten, und stiftete zu
fritheren Gaben noch weitere 100 Pfd. zur Beférderung der Kran-
kenpflege an den Armen. Den Zusammenhang der Rheinfelder
Frommigkeit mit den weltgeschichtlichen Vorgingen spiegelt ein
Ratsbeschluss von 1547: es sei ein Schreiben der Kayserlichen Maye-
stit eingetroffen, das den Sieg iiber den «Sachsen» meldet. (Kurfiirst
Johann Friedrichs Niederlage bei Miihlberg am 24. April 1547!)
Rheinfelden setzte einen besondern Lob- und Dankgottesdienst an,
auf dass der Kaiser «verrer sich wieder den Tiirggen thun wollen,
damit frid und Ruw (Ruhe) Inn der Christenheit wiirde, — solche
Aempter vif freytag nestkiinftig zu halten, da dann Jedermann
fyren soll und Meister und Knecht in die Kirche gahn —». Der
Freitag war also iiberhaupt der Tag der Sondergottesdienste. Nach
der Abschrift dlterer Kapitelstatuten vom 13. XI. 1498 fand nebst der
Freitagsvesper spiter (hineingeflickt: Samstag!) auch ein Seelamt
zu St. Martin statt.

" Ein drittes ortliches Liuten ertont in Rheinfelden wihrend der
Fastenzeit eine Viertelstunde lang vor 4 Uhr. Urspriinglich wird es
das Vesperlauten gewesen sein, das wieder in den alten benedikti-
nischen Ordnungen festgelegt ist, dort aber fiir das ganze Jahr gilt.
Auch die Rheinfelder Chorherren hielten sich an diese Ordnung,
so dass das Fastenglocklein jetzt eine der vielen Erinnerungen an
das eingegangene Chorherrenstift ist. Sebastian Burkart gibt ihm
zwar in einer Stadtgeschichte (S. 662) eine andere sinnvolle Deu-
tung: Die vierte und zweitkleinste Glocke ist das sogenannte Mette-
glocklein, welches dem Stift gehorte und mit dem zur Mette geldutet
wurde. Heute noch wird sie alter Ubung gemiiss wihrend der Fasten-
zeit um Y4 vor 4 Uhr eine Viertelstunde lang geldutet und ist nun
fiir Rheinfelden zur Verkiinderin des Friihlings geworden.
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5. Die Lautordnung fiir den Sigristen.

Das Lauten besorgte auch in Rheinfelden ein Sigrist. Weil er
hier zugleich Sigrist der Stadtkirche war, teilten sich Stift und Stadt
in seine Besoldung, wihlten ihn gemeinsam und stellten auch die
Sigristenordnung auf. Die Abschrift der &ltesten bekannten Ordnung
befindet sich in jenem handschriftlichen Sammelbande von 1627.
Darnach begann sein Liutedienst mit einem deutlich unterbrochenen
dreimaligen Liuten eine halbe Stunde vor der Matutin zu Ehren der
seligen Jungfrau und dauerte bis zum Betzeitlduten nach Sonnen-
untergang. Eine undatierte, jedoch wohl ins 18. Jahrhundert
anzusetzende Sigristen-Instruktion bestimmt wieder die Matutin als
das erste Liuten, jedoch ohne Zeitangabe. Morgens «umb halbe
funf folgte das Liuten zum Ave Maria und umb dreiviertel auf
fiinfe ,das kleine glockhl’ und umb funff uhr wann der letzte streich
bescheechen, das letzte zeichen zur letzten metten und dann das
erste zeichen mit gebiihrender glockhen zu der Frithmess... und
allzeit also leiithen, dass die glockhen auf beeden seithen gehort
werden (dass der Schwengel auf beiden Seiten anschlage)»>. Wenn
ein Seil reisse, so soll er nicht einfach eine beliebige andere Glocke
lauten, sondern geschwind in den Turm hinauf steigen und dort
weiter liuten, dann das Seil entweder selber flicken oder den Seiler
dazu «avisieren». «Zu den horis soll er leiithen ein Viertelstund vor
8 Uhr, an festtagen aber und in dem advent vor 9 Uhr 1 Viertel-
stund lang mit dem klein glockhlin und folgends zum ambt wie
gebriuchlich das geleiith verrichten...» Es folgen die Liutezeichen
fiir bestimmte kirchliche Zeiten bis zum letzten «Ave Maria»,
wann die Leiith aus dem Feld heimb gehen -— am Donnerstag
kann man wegen Christi todtsangst etwas ldnger mit glockhen
ein Zeichen geben und sonsten soll er alles kirchengeleiith wie
briuchlich und bisher iiblich auf das fleissigsté verrichten.» 10

Fiir seinen gesamten Dienst erhielt der Sigrist im Jahr an Na-
turalien und Geld 50 Pfd. und 10 Schillinge und einige «acciden-
cien» (Gebiithren) von Hochzeiten, Taufen, Einsegnungen, Verseh-
ungen, Begribnissen, Nachhaltungen, zusammen noch 3—4 Pfd. Ail-
fillige Abwesenheiten «in seinen Geschiftens sollte er seinem Vor-
gesetzten zum voraus anzeigen. Uber die Wahl des Sigristen wieder-
holt ein «Extractusy von 1503, dass dem Stift die Wahl von 3 Kir-
chendmtern zustehe «luth eines briefs, geben anno 1476»: Sigrist,
Organist und Schaffner. Nach einem ldngern Streite wurde zwischen
Stift und Rat eine alte Bestimmung wieder in Kraft gesetzt, wonach
der Sigrist ein Rheinfelder Biirger sein miisse! 11

33



6. Die biirgerliche Zeitmessung und die «Zythglockens.

Ausser der rein kirchlichen und der gemischten kirchlich biir-
gerlichen Liute-Ordnung gab es noch ein biirgerliches Geldute mit
einzelnen Kirchen- oder Torglocken. Dessen Feststellung und Er-
klirung fithrt auf den Gegenstand der Rheinfelder Uhrzeit. Bis ins
15. Jahrhundert hinein ist von einer «Nachglocke» die Rede, deren
Klang das Tagewerk, aber auch das Spielen in den Wirtshidusern
verbot. (Stadtrecht No. 78, 1440 und No. 83, 1442). Den Strassen-
larm verbietet Stadtrecht 84, 1442. Aus den gespannten Verhélinissen
um 1440 erklért sich die wohl nur voriibergehende Ratsverordnung

. «dz niemant nach der 11.achg]0ggen nachts uff den gassen wandlen
sol er hab dann ein liecht in einer laternen by ime und redlich
sachen ze tuonde...». Wer spiter von den Wichtern oder Knechten
ergriffen wird, er sei fremd oder heimisch, bezahlt 5 Sch. Busse
(Stadtr. No. 80, 1441, VI 1). Im September 1501 ist das «spat boggen
und pfiffen nach den IX» verboten (Stadtrecht 217). Ein kleines
Glécklein ldutete den Markt ein (Stadtr. No. 151. 1468 XI. 26). Bei
Feuersnot und Feindesnot wurde die grosse Glocke der Stadtkirche
geldautet:

Item, vnser herren schultheis vnd rate hand geordnet her Wern-
her Trugsess, ritter, zu houptman mit der stat paner vff den kilch-
hoff ze ziehent, wenn die grosse glogke in sant Martins kilchen ge-
hort wirt, dz denn alle die, so in vnd vor der stat sint, schnelle in
ir ordnung, dahin yeglicher geordnet ist, sich fiige vnd die iiberigen
alle zu dem paner vff den kilchhoff louffent, daby warten, ouch
blieben vnd da dennen nit komen sollent, sy werdent denn davon
geordnet oder beuolhen zu gan, vnd was inen furer ze tunde beuolhen
wirt, sollent sy getruwelich volbringen (Stadtr. 132, 1462).

Genaueres iiber den Stundenschlag bringt nach den erhaltenen
Akten erst die Wachtordnung im 16. Jahrhundert. Die Nachtwéchter
durchzogen teils die Strassen, teils hatten sie ihre Posten auf den
Tortiirmen. Am 12. Januar 1501 «erkannte» der tidgliche Rat «dz
der aman (Ratsweibel) zuo halber-stund zwischen VI und sibenen
allenacht uff die wacht gan (solle) und besehen, dz die wechter da
sien. Die wechter séllen all stunden und frog (frith) die fiinffe
riteffen und zu allen toren gan und die ketten schiitten und sollen
uff der mur und wacht bliben, biss das oberthor uffkumpt.» Nach
dem Rathausbrande von 1530, der auch den grossten Teil des alten
Archivs vernichtete, wurde das Stadtbuch und darin auch die Stadt-
ordnung bis in viele Einzelheiten, wohl mit Anpassung an die in
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100—200 Jahren veranderten Verhiltnissen erneuert. Allgemeine und
genauere Zeitangaben finden sich in den Eiden. Der Wichter auf
dem obern Turm hatte zu schworen ... «insonders so bald der tag
angath, uff dem thurn zuo seind und alda die statt... iibersehen
und verhiiten» und alle von aussen Herankommenden «an dem
glogle anslahen». Fast wortlich gleich lautet eine Stelle im Eid des
Wichters auf dem Hermannsturm (Stadtr. No. 235, 10 und 12).
Spiter ist korrigiert: sobald der tag und nacht angath. Im «nacht-
wechteren Ayd» erscheint eine eigentliche Zeitglocke: .. .sobald die
nacht angath, uff die muren ze gan und alle stunden von dem
wissen thurn biss zu dem dieben thurn sich ...umbsehen... auch
das feiir und alle stunden, wan die ober zeyth glock schlachen ist,
riieffen und die gantze nacht mit allem vliss wachen. (Stadtr. 235,
14). Erginzungen dazu stehen im «Trummeterseyd»: ... alle abent,
wan sich tag und nacht scheydet, uff dem thurn (Obertor!) zu sein,
auch die nacht und den tag zu gepiirlicher zeyt anblasen und alda
oben zu sein, die gantze nacht wachen und alle stunden wan und
wie vil die ober zeythglock schlacht, mit der trumeten zuo melden
und den stund rufenden wechteren zu antworten. (Stadtr. 235, 16).
Ein Warnglocklein hing auch auf dem Rheinturm: ...tag und
nacht uff dem thurn zu pleiben und alda... die usser harin rey-
tent oder farent, an dem glockle anzuschlahen, (Stadtr. 271, 1560).

Die neue Ordnung der Zunft «Zum Gilgenberg» vom 19. IIIL
1537 verrdt wieder mehr Verbindung mit dem kirchlichen Leben,
da es sich stellenweise um eine ausgesprochene Sittenordnung han-
delt: item das spil, es sig wiirflen, karten, im bret oder keglen. ..
niitzit ussgenomen, das soll alle unser lieben frawen (tag an allen
Samstagen!) und alle vier hochzeit (Quattember: die Tage nach
St. Lucid, Aschermittwoch, Pfingsten und Kreuzerhchung) abents
nach dem vesper zusamen geleiit und morndes den gantzen tag ver-
poten ... (Stadtr. 247, 16). Anschliessend ist die Rede von einem
Wetterliuten; alle Samstag, alle zwolfpotten tag und zwdlfpotten
abent ... so man fiir das Wetter leiitet. .. soll das Spielen verboten
sein.12

Viele alte Stddte haben heute noch ihren «Zeitglockenturmsy;
der bekannteste ist wohl der «Zytglogge» zu Bern, der aus der Friih-
zeit der Stadt stammt. Ihm entspricht der «Obertorturm» von Rhein-
felden, dessen «ober zeyth glocks mehrfach erwihnt ist, erstmals
im erneuerten Stadtbuche von 1530. Nach dieser Zeitglocke richtete
sich die ganze Wachtordnung. Um 1541 scheint sie aber abgesetzt
worden zu sein; denn am Montag nach Johanni jenes Jahres be-
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schloss der tigliche Rat, «...dass man zween gan Basell verordnen
(solle), die Zyt glogen zuo Basell besichtigen, dass man dest bass
unnser verdingen koénne, und ist zu disen dingen erkannt Melcher
(Melchior Erhardt des Grossen Rats) und der Pawmeister, auch
erfragen, was das Inn der cleinen statt costett und wie gutt dasselbig
isty. (Ratsprot. No. 7). Man hatte also in Rheinfelden die Erstellung
einer neuen Stadtuhr geplant. Uber das Ergebnis der Besprechungen
in Basel ist vermutlich nur miindlich berichtet worden; aus den
Rechnungen und Belegen des Bau- und des Ungeltamtes geht aber
hervor, dass noch im gleichen Jahre die neue «Zeitglocke» in Rhein-
felden eingetroffen ist, und dass diese fiir das Rathaus bestimmit
war, das bisher noch keine hatte. Ob 1530 das Glocklein im Rat-
hause oder auf dessen Turm hing, das den Rat zusammenliutete, der
den Neubau des niedergebrannten Gebidudes und die Erneuerung
des Stadtbuches ]Jeschloss, ist sehr fragllch, doch muss es schon
1541 wieder vorhanden gewesen sein, da bloss vom Uhrwerk die
Rede ist. Fiir dieses erhielt «Meister Jeronimus der schlosser von
basel> 41 Gulden oder 52 Pfund und 5 Schillinge. Seil (fiir das
Gewicht), scheiben und brett (Zifferblatt) kosteten 1 Pfund und 4
Pfennige; die Knechte erhielten 12 Schillinge Trinkgeld, sodass
alles sich auf 53 Pfd. 12 Schill. 4 Pfen. belief. Schliesslich erhielt
ein jakob Schlosser 6 Schill. fiir die «Uhrn» (Zifferblatt) jm rat-
hus an der stegen samt Schrauben und Nigeln und bartolome Her-
mer der miller «<von der zitt glog von basel zu fieren» 7 Schill. Der
Lieferant und wohl auch Hersteller der ersten Rheinfelder Rat-
hausuhr war nach den Heizrédeln der Basler Schmiedezunft ein
Hieronymus Jeger, der 1523 das Haus zum «Pilgrim» an der Eisen-
gasse besass, 13

Damit hatte auch Rheinfelden vom Rathause aus seine biirger-
liche Uhrzeit erhalten. Merkwiirdigerweise geschahen diese Dinge
gerade in den ersten Jahren nach dem Reformationsversuch von
Basel aus: das katholisch gebliebene Rheinfelden verkehrte wie seit
altem weiter mit dem nun reformierten Basel. Es liegt sogar die
Vermutung nahe, dass nach dem Beispiel Basels die Mittagszeit
iiberhaupt auf 11 Uhr angesetzt wurde, was auch den iberwiegend
lindlichen Verhiltnissen der damaligen Stadt entsprach. Als dann
der biirgerliche Mittag wieder auf 12 Uhr angesetzt wurde, blieb
immer noch das Elfuhr-Lauten am Freitag iibrig.
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Anmerkun gen

1. Die vorstehende Arbeit entstand auf Anregung von Hrn. Stadtammann
Dr. B. Beetschen. Nachdem alles erreichbare Material zur Erklirung des
Donnerstag- und Freitaglautens zusammengetragen war, wurde die Studie
auf das Liuten und die Geschichte der Zeitmessung tiberhaupt ausgedehnt,
soweit diese allgemeinen Abschnitte im Volke Interesse finden konnen.

Die verwendeten urkundlichen Quellen fanden sich im Stadtarchiv
Rheinfelden und im Aarg. Staatsarchiv, abgekiirzt StARf. u. AStA.

Als Grundlage fiir die allgemeinen Abschnitte diente vor allem: Hs.
Stohler, Alte schweiz. Lauteordnungen, erschienen i. Schweiz. Archiv f.
Volkskunde 1944, 41. Bd. H. 4, S. 181—225 nebst dort angegebener Literatur.
Hrn. Dr. Stohler bin ich zu grosstem Danke verpflichtet fiir seine fortwiah-
rende Beratung und Mithilfe. — Weitere Mitteilungen verdanke ich den
Herren Stiftpropsten zu Beromunster und Luzern, den Stadtpfarrer A. Bailly
u. F. Schmid, Hrn. W. Kalenbach, Pris. d. Museumskommission Rheinfelden
und meinem Kollegen Hrn. Dr. Fr. Heussler, Rheinfelden.

2. Betr. allgem. Chronologie: H. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrech-
nung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. Hannover 1915.

3. Aargauer Urkunden Bd. V: St. Martin i. Rheinfelden Nr. 1—5.

4, AStA Nr. 6720 u. 6727.

5. Stohler, Liutordn. S. 213 £. u. 222§,

6. Glocken der Stadtkirche: Seb. Burkart, Gesch. d. Stadt Rheinfelden
S. 652.

7. Das kligliche Ende der Belagerung Rheinfeldens durch den fran-
zosischen Marschall Créqui 1678 und die Erlosung -aus schwerer Kriegsge-
fahr — Ludwig XIV. hatte befohlen, Rheinfelden dem Erdboden gleich zu
machen — hielten die Kapuziner, Chorherren und Biirger fest durch Ein-
16sung getaner Geliibde, so auch durch ein Gemilde von der Belagerung
der Stadt, das nun in der Vorhalle des Rathaussaales hingt. Schon im Jahre
1553 hatte der Rat beschlosen, zur Erinnerung an den verungliickten Anschlag
der Berner auf die Stadt am 15. Dezember 1464 an diesem Tag «Creuzgang,
Opfer und mess» zu halten und keinerlei Werk zu vollbringen (Ratsprot.
No. 8). Das auch zu diesem Gottesdienst geliutet wurde, steht ausser Zwei-
fel. Der 15. Dezember 1464 war zwar ein Samstag, der von 1553 ein Freitag.

Ob das Bittliuten nach koniglichem Mandat schon im Mairz 1538
cingefithrt wurde, ist die andere Frage. Da ist zu bedenken, dass Rat und
Capitel sich dartiber verstindigen mussten, was vielleicht einige Zeit in
Anspruch nahm. Wurde es nicht schon 1538 eingefiihrt, so konnte ein necuer
Aufschub im folgenden Jahre eingetreten sein, als wahrscheinlich die grosse
Glocke zersprang, so dass sie umgegossen werden musste, wie es die In-
schrift verkiindet. '

9. Hr. Pfarrer Bailley erkennt im jetzigen Rheinfelder Freitagliuten
einfach ein Festhalten an jenem Brauche, der im 16. Jahrhundert aufkam
und sich rasch verbreitete; auf diesen wies mich auch Hr. Stiftspropst Dr.
Herzog in Luzern hin. — Betr. Pest und Entstehung der Sebastiansbruder-
schaft i. Rhf., Rheinfelden 1941. S. 15 ff.; Ratsprot. StARhf. Nr. 7, 8, 9.

10. AStA Nr. 2732.

11, AStA Nr. 6722.

12. Alle Zitate «Stadtrecht» aus: Schweiz. Rechtsquellen, Stadtrecht von
Rheinfelden, hgg. v. Fr. E. Welti, Aarau, 1917.

13. StARhf Nr. 447 und Ratsprot. Nr. 7: Staatsarch. Basel-Stadt.



	Tag und Nacht in der Rheinfelder Läut-Ordnung

